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Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

 
Berichtigung von Technischen Regeln 

 

hier: – EmpfGS 409 „Nutzung von REACH-Informationen für den Arbeitsschutz“  

 
– Bek. d. BMAS v. 2.2.2024 – IIIb 3 – 35125 – 5 – 

 
Die EmpfGS 409 „Nutzung von REACH-Informationen für den Arbeitsschutz“, Aus-
gabe Oktober 2023, https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRGS/EmpfGS-
409.html, wird wie folgt berichtigt: 
In Abschnitt 2.4, Info-Box „REACH-Pflichten bei fehlenden ES“, muss es am Ende 
von Absatz 1 heißen „…muss der nachgeschaltete Anwender ein eigenes ES erstel-
len und dieses der ECHA mitteilen.“ statt „… dieses der ECHA übermitteln.“. 
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